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Bürgermeisteramt.
Bekanntmachung.

der Reichsstklle für Schahversorgung über Schuh¬
bedarfsscheine. Vom 27. Mürz 1918.

Auf Grünt der BundeSratsverordnungüber
die Errichtung erster Reschssteüe für Schuhversor¬
gung vom'26. Februar 1918. Reichs Gesetzbl,
i. 100  wird folgendes ungeordnet.

tz 1. Schuhbedarftzscheinpflicht.
Die Ueberlassung der in § 2 dieser Bekannt

mchung bezeichneten neuen Schuhwaren an den
Verbraucher zu Eigentum oder zur Benutzung,
ferne die Eingeh-ing einer Verpflichtung hierzu
darf nur gegen Abgabe eines Schuhbedurfssch ei¬
net erfolgen, ohne Unterschied, ob die Uebelwei-
jung oder Verpflichtung entgeltlich oder unent¬
geltlich erfolgt.

Aus besonderen Gründen, insbesondere zum
Zweck der Erprobung von SLuhwaren, können
auf Antrag Ausnahmen von der Bedarfsschein-
pslicht durch die Reichsstelle für Schuhversorgung
gestattet werden.

§ 2. BedarfsscheinpflichtigesSchuhwerk.
Bedarfsfcheinpflichtig ist neues Schuhwerk,

dessen Eohle mindestens im Gelenk oder in der
Bordersläche ganz aus Leder besteht, auch wenn
die Sohle mit Sohlenschonern over mit Halbsoh
len aus Ersatzstoffen(z W aus Holz) bewehrt
ist.

Bevor bedarfsscheinpslichtiges, neues Schuh-
werk von dem Hersteller in den Verkehr gebracht
wird, ist cS von diesem als solches durch Aul-
stempelunq des Wortes „besarfsscheiiipslichtig"
aus der Sohle zu kennzeichnen.

Den Kom- unalverbänden bleibt es überlasse»
für ihren Bezirk auch getragenes oder aus Alt¬
material hergestellter Schuhwerk, soweit solches

durch die Kommunalverbände oder die von ih¬
nen beauftragten Stellen entgeltlich abgegeben
wird, für bedarfsfcheinpflichtigzu erklären und
das Bedarfrscheinverfahren für dieses Schuhwerk
besonders zu regeln.

§ 3 Ausfertigungsstellen für Schuhbedarfs¬
scheine. -

Die Schuhbedarfsscheine werden von den glei¬
chen Stellen ausgefertigt, welche in den einzel¬
nen Bezirken zur Ausfertigung der Bezugsscheine
der Reichsbekleidungsstellezuständig sind.

Bei unvorhergesehen eintretendem Bedarf wie
bei Zerstörung, Diebstahl oder »ergl., ist ausnahms
weise die Ausfertigungsstelle des Aufenthaltsortes
des Antragstellers zur Ausfertigung von Schuh-
bedarfsfcheinen berechtigt, sie hat jedoch in die¬
sem Falle der in Absatz1 angegebenen Ausferti-
gungsstelle von der Ausfertigung des Schuhbe¬
darfsscheines sofort Nachricht zu geben.

Die in Absatz1 und 2 erwähnten Ausferti-
gungsstelleu dürfen keine Schuhbedarfsscheine für
Heeres- und Marineangehö.ige, das Personal
der freiwilligen Krankenpflege und Kriegsgefange
neu ausfertigen.

§ 4 Ausfertigung de§ Schuhbedarfsscheines,
Der Schuhbedarfs chein wird auf die Person

des Bedarfsberechtigien auf deffen Antrag ausge¬
fertigt und darf nur von diesem zu dem Erwerb
von Schuhwerk für den eigenen Gebrauch benutzt
werden, der Bedarfsschein ist also nicht übertrag
bar. Er hat eine Gültigkeitsdauer von 12 Mo
naten vom Tage der Ausfertigung an gerechnet,
ist überall ini Deutschen Reiche gültig, gibt aber
kein Recht auf Lieferung der Ware (stehe§ 6).

Bedarfsscheinberechtigt ist.
1. jeder Verbraucher, welcher nicht mehr als

ein Paar gebrauchsfähige Schuhe oder
Stiefel besitzt, deren Sohle mindestens im

Gelenk oder in der Vorderfläche ganz aus
Leder besteht(§ 2 )

1. jeder Verbraucher, welcher der für seinen
Wohnort zuständigen Ausfertigungsstelle
eine Ägabebescheinigungübergib•, durch
welche nachgewiesen wird, das er zwei
Paar gebrauchsfähige Schuhe oder Stiefel
der in Zifsir 1 erwähnten Art entgeltlich
oder unentgeltlich der für die Annahme
gebrauchter Schuhe zuständigen Annahme¬
stelle abgegeben hat, befindet sich unter
dem abgegebenen Schuhwerk Kinderscbuh-
wcrkd. h Schuhwerk bis zu Größe 35),
so darf der Schuhbedarfsscheinnur für
Kinderschuhwerk ausgefertigt werden.

Wer im Falle der Ziffer 1 einen Schuhbe¬
darfsschein verlangt, hat schriftlich wahrheitsge¬
mäß zu versichern, daß er nicht mehr crä 1
Paar gebrauchsfähige Schuhe oder Stiefel der
in Ziffer 1 erwähnten Art besitzt oder znr Ver¬
fügung hat, die Versicherung ist von der Ausfer»
tigungsstelle oufzubewahren. Die Ausfeitigungs-
ftellen sind berechtigt, die Richtigkeit der Versi¬
cherung nach,nprü»en. Unwahr Versicherungen
werden bestraft(siehe Anmerkung dieser Bekannt¬
machung).

Im Falle der Ziffer 1 darf einer Person in¬
nerhalb eines Z ütiaumes von 12  Monaten nur
ein Schuhbedarfsschein erteilt werden.

Von dieser Bestimmung können die AuSferti-
gungsstellen Ausnahmen bis zur Höchstgrenze
von zwei Schuhbedarfsfcheincn innerhalb 12 Mo¬
naten gewähren,

a) für Personen, welche infolge der Eigenart
ihres Berufs unbedingt bedarfsscheinpflich¬
tiges Lederschuhwerk tragen müssen und
nicht bereits im Wege der Sonderzuteilun¬
gen (8 71 versorgt werden,

d) für Personen, welche durch amtsärztliche

Liebeskrieg.
Eine Bauerngi schichte aus dem Tannur von

Fritz Ritzel.
l Nachdruck verboten.

2. Kapitel.
Schanzenbau.

Während sie den Kaffee eingoß und dcn Gast
zum tüchtigeu Zugreifen aufforderte, trat ein
weiterer Besucher-ilig mit den Worte» in die
»tubf.

„Guten Morgen allerseits! Wünsche wohl
lieschlasen zu haben. Schöne« Wetter heute, nur
et»a« windig!"

war der Barbier des Ortes, der Schnute-
Keppel, der gekommen war um an dem Gesicht
es Hausvater» fein Amt als Verschöneruugrrat

bä r ” unb ber  allsonntäglich genau mit der
Küchen Begrüßung mit alleiniger Variation
^Anschauung über die Witterungslage, einzn-
»wt pflegte. Der Schuutefeppel war ein be-
Mfche« Männlein von einigen fünfzig Jahren

W » « trasiertem Gesicht und listigen Aeuglein,
. l* nch eben neugierig auf die beiden jungen Leu

9Bl Kaffeetisch richteten, zwischen denen sich

ein lustige« Wortgefecht entspannen hatte.

Die grauweißen Löckchen au den Schlä'en des
Schnuteseppels zeugten von entschwundener Pracht
denn als er eben seine Tnchkappe abnahm, wur¬
de man beim Anblick seines Schädels — soglitt
präsentierte sich dieser — lebhaft an eine Bil¬
lardkugel erinnert, ein Umstand, weicher dem
Seppel von Seilen der Burschen manche Hohn¬
rede eintrup. Denn mit seinem Beruf als Bar
hier betrieb der Seppel auch einen schwunghaf¬
ten Handel in Seifen, Pomaden, Haarwassern
und dergleichen und wollten die Leute angesichts
seiner Riesenglatze absolut nicht an die Wirksam¬
keit seines von ihm angepciesenen Haarerzeu-
gungselixiers glauben, was gaturg-emäß häufig
Anlaß zu faulen Witzen gav. Ader der Seppel
war nicht aus den Mund gefallen und hatte bei
diesbezüglichen Anrenipelungen mit seinen schla-
g enden Erwiderungen stets die Lacher auf seiner
Seite, dabei war er von zuvorkommenden gefäl¬
ligem Wesen, besaß eine durch seinen langjährig
betriebenen Beruf bedingte gediegene Menschen¬
kenntnis, so daß er allenthalben gerne gesehen
und häufig bei verwickelten Fällen zu Rate ge¬
zogen wurde. Und sein kluger Rat hatte schon
manche verwickelte Frage gelöst, mache Gegensätze
geschlichtet, weshalb er im Laufe der Zeit zum
Allerwellsvertrauten bei den Dorfangehöngen
geworden war.

Dieser Mann wandte sich jetzt an den Haus¬
herrn mit der Frage.

„Ich stör, doch nit Mathes, weil de Herr
Dokior do is? Soll ich in ere halbe Stund noch
emol vorbeikomme?"

„B eib nur do, Seppel" erwiderte der Ange¬
redete. Was ich mit dem Herr Doktor zu rede
halt, is gered, Awer Du kannst erst noch emol
dem Lenche sein böse Finger angucke, eh Du
mich balwierst. Mutter, ruf doch emol dem Len
che."

Die Hausfrau, welche noch in der Nähe der
Tür stand, folgte der Weisung und gleich darauf
tiat ein flachrplondes Mädchen zögernd in die
Siube. Ein verängstigter Ausdruck lag auf sei¬
nem hübschen pausbäckigen Gesichte und mit ei¬
nem Schreckensruf fuhr es zurück, als der Bar¬
bier Miene machte, seine linke Hand, die es un¬
ter der Schürze hielt, zu ergreifen.

„Schneide Sie nur nit Herr Schnuteseppel,
schneide Sie nur ntt." bat es dabei mit ängstli¬
cherS .imme.

Alle lachten, doch der Hausherr fuhr die Magd
unwillig an.

„Du dumm Gans — wie kannst Du dann so
was doherreve? Des is de Herr Schneider for
Dich un nit de Herr Schnuteseppel,"

„Hoi nix zu sage Mathes." beruhigte mit
meckerndem Lachen der Barbier.

„Wenn sie vorm Schneide Angst hot, kann ihr



Bescheinigung Nachweisen , daß sie infolge
einer erbeblichen körperlichen Leidens aus
ein weiteres Paar bedarfsscheinpflichtiges,
orthopädische « Maßschuhwerk angewiesen

sind.
o) für Personen , welche den genau zu prü¬

fenden Nachweis erbringen , daß , das auf
Grund eines Bedarfsscheines bezogene
Schuhwerk innerhalb eines Monats nach
Erwerb infolge schlechter Beschaffenheit
derart unbrauchbar geworden ist , daß es
nicht mehr hergestellt werden kann,

ä ) bei unvorhergesehen eintretendem Bedarf,
wie bei Zerstörung , Diebstahl des Schuh¬

werks und dergleichen.
Die in Ziffer 2 erwähnten Abgabescheinigun-

gen werden von den für die Annahme gebrauch¬
te » Schuhwerks bjßher Mündigen Stellen aus-
gefertigt . Sie dürfen nur dann gutzoefertigl
werden , wenn das abgegebene Schuhwerk nach
Entscheidung der Annahmestellen noch so gut er-
halten ist , daß es ohne erhebliche Jnstandse-
tzungsarheiten sich noch zum Slraßengebrauch
eignet . Sohlen und Flecken gelten nicht als er¬
hebliche Jnstandsetzungsarbeiten . Die Entschei¬
dung der Annahmestelle ist endgültig . Abgabe¬
bescheinigungen dürfen nicht übertragen werden.

Die Ausfertigung jedes Schuhbedarfsscheines
ist in den bisher auch für Schuhwaren gültigen
Personallisten ( -karten einzutragen.

§ 5 . Form der Schuhbedarfsscheine und Ab¬
gabebescheinigungen

Für die Scdubedarssscheine undAbgabebe ' chei-
nigungen sind die von der Reichtstelle für
Echuhversorgung aufgestellten Muster zu verwin¬
den . Diese Muster werden den Kommunalver¬
bänden zugesandt werden . Nach diesen Mustern
haben sich die Kommunalverbände die Vordrucke
selbst zu besorgen.

Bis zur Beschaffung der neuen Vordrucke
jedoch längstens bi » zum 30 . Juni 1918 , dürfen
die bisherigen Vordrucke der Reichsdekleidung -"-
stelle verwendet werden , die Vordrucke der bis¬
herigen Bezugsscheine auf Schuhwaren sind mit
der Aufschrift zu versehen . „ Schuhbedarssschein
der Reichsstelle für Schuhversorgung gültig in¬
nerhalb IS Monate nach dem Tage der Ausfer¬
tigung " .

§ 6 . Vsrkattfspflicht der Händler.

Jeder Händler , welcher Schuhwaren feilhält
ist verpflichtet , gegen Vorlegung des Schuhbe-
darfsscheines bezw . des noch gültigen Schuhbe-
zugöscheines das auf den Scheinen bezeichnet,
Schuhwerk , solange er solches in seinen Bestän¬
den hat , höchstens zu den festgesetzten Kleinver¬
kaufspreisen abzugeben . Die Abgabe darf nicht
von anderen Gegenleistungen als Geldleistungen

-i ~i in—iwrrnmtm  i II! W

abhängig gemacht werde « .

8 7, Umfang der Bekanntmachung.
Die Bestimmungen dieser Bekanntmachung sin

den keine Anwendung auf dasjenige Berufeschuh-
werk , welches von der Reichsstelle für Echuhver-
sorgung auf dem Wege der Sonderzuteilung zu¬
gewiesen wird . Für dieses Schuhwerk gelten
besondere Vorschriften . Dieses Schuhwerk ist
bei der Prüfung der Bedarfsscheinberechtigung
nach § 4 Ziffer 1 nur dann zu berücksichtigen,
wenn dies in den besonderen Vorschriften ange¬
ordnet ist.

8 8. Beibehaltung bisheriger Vorschriften.

Die von der Reichsbekleidungsstelle erlassenen
Bestimmungen für Schuhbezugsscheine und die
hierzu erlassenen Ausführu igsbestimmungen der
Kommunaloerbände finden , soweit nickt vorste¬
hend abweichende Anordnungen getroffen sind,
bis auf weiteres sinngemäße Anwendung.

§ 9 . Jnkraftreten der Bekanntmachung.
Diese Bekanntmachung tcit am 1. April 1918

in Kraft . Gleichzeitig verlieren olle über .' den
Verkehr mit Schuhwaren bisher erlassenen An.
ordnungen und Bestimmungen , soweit solche mrt
vorstehender Regelung in Widerspruch stehen , ihre
Gültigkeit , unbeschadet der Bestimmung des 8 8

8 10 . Uebergangsvorschriften.

Die in der Zeit bis zum 1. April 1918 aus¬
gefertigten Bezugsscheine der Reichsbek eidung ^-
stelle auf Schuhwaren bleiben für ihre bisherig
Gültigkeitsdauer , jedoch längstens bis zum 1.
Juni 1918 in Kraft . Ist ein vor dem 1 . Avril
1918 gegen Abgabebescheinigung erteilter Be¬
zugsschein verfallen ' ohne daß seine Verwertung
erfolgen konnte , so kann gegen seine Rückgabe
ein Schuhbedarssschein ausgefertigt werden . Die
bis zum 1 . April 1918 ausgesertigren Abgabe-
bescheinigungen behalten ihre Gültigkeit.

Anmerkung.

Nach § 5 der Bundesratsverordnung über die
Errichtung einerj Reichsstelle für Schuhversorgung
vom 38 . Februar 1918 wird mit Gefängnis
bis zu einem Jahr und mit Geldstrafe bis zu
15000 Mark oder mit einer dieser Strafen be¬
straft , « er den vorstehenden Bestimmungen dieser
Bekanntmachung über die Schuhbedarfsscheine
zuwiderhandelt.

Neben der Geldstrafe kann aus Einziehung der
Gegenstände erkannt werden , auf welche sich die
strafbare Handlung bezieht , ohne Unterschied , ob
sie dem Täter gehören oder nicht.

Berlin , den 27.  März 1918,

Reichsstelle für Schnhversergung
Der Vorstand.

Wallerstein . Dr . Gümbel.

Vorstehende « wird veröffentlicht
Hadamar , den 80 . April 1918.

Der Bürgermeister
Dr . Decher.

Bekanntmachung
über den Verkehr mit landwirtschaftlichen Gruni

stücken.
Vom 15 . März 1918.

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 btt!
Gesetzes über die Ermächtigung de« Bundesra,,
zu wirtschaftlichen Maßnahmen ^ usw . vom 4 . Hii

327 forgenantejqust 1914 Reichs -Gesetzbl.
Verordnung erlassen . ,

8 1. Die Auflassung eine « Grundstück «, bJ
Bestellung eine « dinglichen Rechtes zum GenüsseI
der Erzeugnisse eines Grundstücks sowie jefc*h
V ereinbarung , welche den Genuß der Erzeugnis , i-
se oder die Verpflichtung zur Uebereignung eine«
Grundstücks zum Gegenstände hat , bedarf , «W
das Grundstück über fünf Hektar groß ist , $n
ihrer Wirksamkeit der Genehmigung der zustanü -ß
gen Behörde . Die Genehmigung kann auch un.»
ter Auflagen erteilt w rden.

8 2 . Die Genehmigung ist nicht erfsrderM
bei Rechtsgeschäften.

1. des Reichs , eine « Bundesstaat «, einer Ge. ö
meinde oder einer anderen Körperschaft oder An-§
stalt des öffentlichen Rechtes oder einer vom

Staate als gemeinnützig anerkannten Vereinigunzz
die sich mit innerer Kolonisation , Grundentschulß
düng oder Errichtung von Wohnungen befaßt,

2 . zwischen Ehegatten oder Personen , die nn-i
tereinander in grader linie verwandt oder *er<[
schwägert oder in der Seitenlinie bis zum zwej. ß
len Grade verwandt sind,

3 . die nach anderen Vorschriften der Geneh . s
migung durch den Landesherrn oder eine Ver -t
waltungSbehörde bedürfen und diese erhalt » «
haben.

4 . bei denen die zuständige Behörde bescheiß
nigt daß es einer Genehmigung nicht bedarf.

§ 3 . Die Genehmigung darf nur versagt wer<jh
den , wenn das Grundstück zum Betriebe der Land«
oder Forstwirtschaft bestimmt ist und wenn

1. durch durch die Ausführung de « Rechtsgeik
schäfts die ordnungsmäßige Bewirtschaftung detv
Grundstücks zum Schadender Volkrernähruna ge¬
fährdet erscheint oder

2 dar zum Betrieb « der Landwirtschaft besiiniG
,e Grundstücks an jemanden überlassen wird , dH
'die Landwirtschatt nicht im Hauptberuf ausM
oder früher ausqeübt hat , oder

3 . das Rechtsgeschäft zum Zwecke oder t«

Ausführung einer unwirtschaftlichen Zerschlagung
des Grundstücks erfolgt oder

4 . durch die Ausführung de « Recht «geschäft«
die Aushebung der wirtschaftlichen Selbständig -«
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aach der Schneider nit paffe . Komm nur do
newe in die Stub , Lenche ! Brauchst kaa Angst zu
hawe , daß ich Dir weh tu Host Du diellmschläg
gemacht , wie ich Dir gesagt Hab ? Ja ? No , dann
wird das Fingerche schon in die Reih komme —
ich will mir ihn nur emol betrachte . Komm nur
Du werft doch nit mit eme böse Finger heit in
acht Dag uff die Gußbacher Kerb gehe wolle?
Was lät dann do Dein Schorsch dezu sage ?"

Einigermaßen getröstet folgte die Magd dem
Heilkünstler in das Nebenzimmer . Die Zurück
bleibenden sahen ihm lächelnd nach und Frau
Förster meinte.

„Er hot ' » los der Seppel , die Leute wie klaa
ne Kinner zu tröste . " Und leise fügte sie hinzu.
„Gebt acht — der schneid ihr jetzt den böse
Frnger uff , ohne daß die Lene was gewahr werd.

„Der reinste Sanitätsrat " sagte der junge
Tierarzt , der mittlerweile mit seinem Frühstück
zu Ende gekommen und aufgestanden war , um
sich zu verabschieden . „ So ein alter Praktikus
versteht oft mehr wie zehn junge Doktoren mit
ihren Bierbäuchen und den Schmissen im Gesicht
Empfehle mich allerseits — habe noch in Heft¬
rich zu tun.

Kaum hatte sich die Tür hinter dem Arzt ge¬
schlossen, da ertönte ein Schreckensschrei im Ne¬
benzimmer und tröstend hörte man den Barbier

sagen.

„Es i« jo schon geschehe Lenche — was irreichst
Du dann so? So jetzt wüsche wir den Finger
ordentlich mit Karbolwasser aus un tun ihn wid
der wickeln — grab wie e klaa Kindche . Guck
ordentlich zu , daß Dus verstehst , wenn Du mit
Derm Schorsch verheirat bist . So . : . übernror-
ge kimmst Du zu mir , dann mache wir en neie
Verband un setze dem böse Kerl e Käppche von
Leder uff — dann kannst am Sonntag springe
un tanze , so hoch al » Du willst.

„Ich dank aach schön, Herr Schnutesippel , —
Herr Schneider wollt ich sage " — erwiderte
das Mädchen , « wer gelle Sie schneide nit mehr.

Awer kaa Spur . Wo werd ich dann an so
eme goldige Ding herumschneide . Du bist jo
doch nit zum Anschneide uff der Welt — viel
eher zu .n Anbeiße un des kann Dein Schorsch
besorg ?.

Fröhlich lachend trat Leuchen wieder in das
Zimmer , räumte das Kaffeegeschirr zusammen
und nahm es im Hinausgehen mit . Der Bar¬
bier , der nachgekommen war , machte sich nun
daran fein Handwerkszeug auszupacken , band dem
Hausherrn , der auf einem Stuhl in der Mitte
des Zimmers Platz genommen hatte , eine Ser¬
viette unter da « Kinn und begann i » einer
Messingschale Schaum zu schlagen . Dabei plau¬
derte er von allem Möglichen von Politik und
den aus der Zeitung bekannt gewordenen Un-
glücktfällen und Verbrechen , hauptsächlich aber
von dem , was sich im Laufe der Woche im Weich

bild de « Dörfchen « zugetragen hatte.

„No — de« Brandhofer « Fritz i« jo aach
glücklich ividder dehaam . erwähnte er unter an¬
derem mit einem anzüglichen Bl 'ck aef die am
Fenster stehende Haust »chter , während er der
Bauern einseifte . Recht schön ho > er sich heraul¬
gemacht bei de Preiße der Fritz . — Du kannst
Staat mit ihm mache Gretche , wenu er Dein
Brautführer gibt.

„Wenn er den gibt , erwiderte da « Mcidchr»
gereizt . Awer de« i« noch nit unerschriewe un
ich müßt nit , was for en große Staat mit thin
zu mach « is.
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Mach mir doch de Gaul nit scheu. Bei alle
Mädcher Hot er der Grriß — do wero Du die
Aanzig sei, wo nix von ihm wisse will?

Ich will aach nix von ihm wisse . Wer sagt
dann , daß ich was vou ihm wisse will ? for mir
kann er sich zur Brautjungfer nemme , wen er
wills — ich schlag « ihm rundw g ab . Lieber r «h
ich gar nit uff die Hochzeit — de « Hab rch aach
schon dem Vater gesagt.

..No
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So s
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No — do werd sich de« Gerber « Jette freie
—- die spitzt schon druff , daß er sie nimmt . Awer
was host Du dann gege deu Barsch , Äretche?
Ec i« doch grad so unewe ( häßlich , tadelnswert)
nit . Hot er Dir am Snd emol uff de Fuß geirr¬
te?
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Bereinigung mit einem anderen zu besorgen ist

die llebereigung eine » Grundstücks unter

Aurnntzuna der Notlage der Eigentümers zu un
diltigen Bedingungen , insbesondere einem erheb-
lig hinter dem Werte zmückbleibeni en Preise
erfolgen soll.

- 4 . Ist im Grundbuch auf Grund einer
nich genehmigten Rechtsgeschäfts eine RcchtSän-
verung eingetragen, so kann die zuständige Be
htrde, falle nach ihrem Ermessen die Äenehmi-
qung erforderlich war , das Grundbuchamt um
die Eintragung eine « Widerspruch « ersuchen.
§ 54  Abs . 1 der Grundbuchordnung bleibt un-
derühri.

Ein nach Abs . I eingetragener Widerspruch ist
löschen wenn die zuständige Behörde darum

ersucht « der wenn die Genehmigung erteilt ist.
§ 5. Wird das Rechtsgeschäft nickt oder unter

Auslagen genehmigt, so steht jedem Teile binnen
zwei Wochen seit der Bekanntmachung der Ent¬
scheidung an ihn die Beschwerde zu. die Tntschei-
bmtg über die Beschwerde ist endgültig . Toll die
Genehmigung versagt oder unter einer Auslage
erteilt werden, so sind beide Teile soweit tun¬
lich zu hören.

§ 6 . Die zuständige Behörde kann dem Eigen¬
tümer oder Besitzer von lebendem oder totem
Inventar , da « zu einem landwirtschaftlichen
Grundstück gehört oder sich auf ihm befindet die
Veräußerung oder die Entfernung der Inventars
oder einzelner Stücke von dem Grundstück un
tersagen , wenn hierdurch die ordungSmäßige Be¬
wirtschaftung der Grundstücks zum Schaden der
Voiksernährung gefährdet werden würde . Gegen
di« Untersagung ist die Beschwer » e zulässig . Die
Entscheidung über sie ist endgültig.

Cie Vorschrift gilt nicht bei Maßregeln im
Wege »er Zwangsvollstreckung

§ 7 . Mit Gefängnis bis zu einem Jahre
und mit Geldstiafe bis zu fünfzigtausend Mark
„der mit einer dieser Strafen bestraft.

wer ohne di « erforderliche Genehmigung ein
Grundstück aufläßt oder ftch auflaffen läßt oder
den Besitz eines Grundstücks einem andern über¬
trägt oder von einem andern erwirbt.

S . wer die bei Erteilung der Genehmigung
gemachten Auflagen nicht erfüllt.

S. wer Inventar veräußert , entfernt oder an
sich bringt , wenn ein Verbot nach 8 8 vorliegt.

Ist die Handlung fahrlässig begangen , so tritt
Geldstrafe bis zu dreitausend Mark ein.

8 8 . Die Landerzentralbehörden erlassen die
Bestimmungen zur Ausführung dieser Verord-
nng , sie bestimme » insbesondere , welche Behör-

"f die zuständige Behörde und die Verwaltungs¬
behörde im Sinne dieser Verordnung ist.
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©fti nix Hab ich gege ihn — awer weil er
glaubt er braucht um zu winke un jed Mädche
töt ihm noochlaufe , detzwege kann ich ihn » ii
ausstehe . Ueberhaupt will , ich mei Ruh gelöste
hawe mit ihm.

Damit schloß die erzürnte Schöne , ohne noch
ein weiteres Wort de « Barbiers abzuwarlen,zur
Tür hinau « .

Der Schnutefrppel , der währenddes Gesprächs
sein Rasiermesser abgezogen hatte und sich eben
mit tänzelndem Schritte dem auf dem Stuhle
harrenden Bauern näherte drehte sich um und
'ah dem Mädchen verblüff t nach Dann schüttelte
" den Kopf und meinte.

-. No —- dv Hab ich jo schein « eklig ins Lat-
»ergedippche gegriffe Ich Hab gemaant Ihr wärt
l»« «n aanig mit dem Quetschernischel wege dem
^tetche un dem Fritz — dar scheint awer noch
Me Wege jU  Han».

sein ewe die Kinn , klagte die Hausfrau,
sich in dem Sessel neben dem Ofen nicderge

lassen hatte ; Mer darf » sv gut mit ihne im Sinn
^°we wie mer will — sie hörn am nit . Gibt«

ganz » Ort ahn Lorsch , der se gut zu dem
«retchr passe tät , wie der Brandhosrr « ? ritz?
? #n l gewiß nit . Awer grad weil sie den kriehe

will sie ihn nit e« i « r ebsch Welt heutzu-*«g,

V « n de « Schönste i « erwiderte der Var-

Di « Landeszentralbehörden bestimmen für ihr
Gebiet den Tag des Jnkraftreten « der 88 1 bis
S dieser Verordnung , sie können die Jnkcaftsetznr
auf bestimmte Gebietsteile und einzelne " Bestim
mutigen beschränken und zeitlich begrenzen , sie
können Grundstücksgröße abweichend vom 8 1 be¬
stimmen und die Vorschriften der Verordnung
auf Berechtigungen ausdehnen , für welche die
auf Grundstücke sich beziehenden Vorschriften gel¬
ten,

8 9 , Weitergehenüe la ideSrechtliche Bestimmun¬
gen bleiben unberührt.

8 10 . Dieie Verordnung tritt mit dem Tage
der Verkündung in Kraft Der Bundesrat be¬
stimmt den Zeitpunkt ihres Außerkrafttretens

Berlin , den 15 . März 1918.
Der Reichskanzler.
In Vertr . Wallraf.

Vorstehendes wird veröffentlicht.
Hadamar , den 18 . April . 1918.

Der Bürgermeister
Dr . Decher.

Bekanntmachung,
Auf Grund der Verordnung über die Regelung

des Fleisch - ecbrauchs und den Handel mit Schwei¬
nen in der Fassung vom 19 . Oktober 191 / R.
G . Bl . S , 949 ff .) wird für den Kreis Lim¬
burg folgendes angeordnet,

1 - Zur Hausschlachtunq von Kälbern , auch der¬
jenigen bis zu sechs Wochen , bedarf es der Ge¬
nehmigung de « Kommunaloerbaiides.

2 . Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis
bis zu einem Jahr und mit Geldstrafe bis zu
10000  Mark oder mit einer dieser Sir :fen be¬
straft.

3 . Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage
der Veröffentlichung im Kreis latt in Kraft.

Limburg den 5 . April 1918.
Stawens des Krrisnusschufses des

Kreises Liwburg.

Der Vorsitzende.
I . V . v. Borcke.

Hadamar , den 30. April 1918.
Der Bürgermeister:

Dr . Decher.
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Lokales.
* Hadamar . 12. April. Die Deutschen

Kriegs - und Zivilgejüiigenen , kehren in den nach
sten Wochen in die Heimat zurück . Die Pflicht
ver Dankbarkeit verlangt von den Daheimgeblic-
benen . daß sie ' die Männer , die für die deutsche
Heimat gekämpft und gelitten haben , mit beut
schem Dank und Gruß willkommen heißen.

bin daß der Fritz grad so en Maffik iS . Gestern
Owend hawe ihn die Barsch beim Hanphilipp a
brßche mit dem GrUche ufsgezoge do Hot er sich
mit Hand uu Füß degege gewehrt und hot ge¬
sagt er tat überhaupt noch nit ans Heirate den
ke. No — des hält jo am End nix zu sage .—

„Nix zu sage hält «, maauft Du Seppel . fuhr
der Bauer auf . Des hc t jo zu sage . Der Borsch
soll nur nit qlaawe , daß ich ihm des Mädche an
de Hals werfe will . Des wär jo noch schöner,
wenn die Leit glaawe täte , ich-

„Dann halt doch nur still , sonst schneid ich
Dich jo , sagte der Barbier beschwichtigend und
zog die Nase des Bauern in die Höhe , um die
darunter befrndlich . n kurzen Bartstoppeln wegzu¬
rasieren . „ Wenn ich Dir sage , daß es nix zu \v
ge hat , dann maan ich domit , daß die junge
Leit gar viel schwätze , wenn der Dag lang is.
Was ich gesehe Hab . des Hab ich gesehe , der
Schnuteseppel stellte sich aufrecht vor den Bauern
hielt da » Rasiermesser in die Höhe und suhr den
lenken Zeigefinger erhebend , fort , un ich Hab ge¬
sehe uff der letzte Kerb — da Hot der Fritz des
Gretche nit aus de Aage gelosse un der Gretche
Hot aach , wenn « geglaabt Hot, es täts niemand
sehe , immer scheu ncoch dem Fritz hinüberge.
schielt . Domol «, wie er zu de Soidate is , hol
sie ihm des schönste Sträußch augestcckt des
hält sie doch nit getan , weune sie sich gar nir
au « ihm mache tät . Die zwaa kumme schon zu-
samme Mathe » — do bin ich Dir gut und Berg
(Bürge ) defor — mer muß e« ewe nur fein an¬

Der Vaterländische Frauenverein bittet daher
um Ueberweisung vou Liebesgaben in jeder Form
für die nach harten Leiden heimkehrenden Volks¬
genossen . Man wolle Geld - u . sonstige Spenden
beim Vorstand de» hiesigen Vaterl . Frauenver¬
eins abliefern.

* Hadamar , 18 . April . Der Ehefrau «.*»
Herrn Lehrers Holzappel , Schwiegersohn de»
Herr Privatiers August Zimmermann « wurde die
traurige Mitteilung , daß ihr Ehemann aus dem
Felde der Ehre den Heldentod erlitten habe . Ehr«
seinem Andenken.

* Hadamar , 19 . April . Dem Musketier
Oswald Schranke ! Sohn des Herrn Gerberei¬
besitzer » Ferd nand Schranket bei einem Infan¬
terie Regiment i n Westen wuroe für h ervorra»
gend « Leistung vor dem Feinve mit dem «iser»
nen Kreuze ausgezeichnet.

* Hadamar , 18 . April . Dem Vieewacht-
meister Menge und Unteroffizier Maichle beide
in Nazaret (Orient ) wurde für treue Pflichter¬
füllung seitens der türkischen Heeresleitung der
Halbmond verliehen.

* Hadamar , lg .April Herr Emil Siebert , dei
einem Feld Artl . Regiment im Westen , » urd«
zum Leutnant befördert.

* Hadamar , 20 . April . Nach einlaufen¬
den Nachrichten wird die 8 . Kriegsanleihe schätz-
ungSungsweise 15 Milliarden übersteigen.

Limburg, 16. April Dem Herrn General-
oikar , Domkapitular Dr . M tthias Höhler in
Limburg wurde das Verdienstkreuz für Krie, »-
hilfe verlieh n.

* Lang » ndernbarh , 18 . April : Znr Zeit
ist man hier mit dem Schürfen nach „ Braunkoh
le beschäftig . Eine Arosfirma hat da»
Unternehmen in die Hand genommen . In srü.
Heren Jahre « wurde schon der Braunkohlenberg
bau hier betrieben und kamen auch Kohlen zum
Versand , Wahrscheinlich kam das Unternehmen
wegen der großen Betriebs und Transportkosten
zum Stillstand . ._

Leichle Anleit . z . Anbau,
Verarb . n . Beizen der

Tabakpflanze
z. Rauchtabak 70 Psg

Samen , Prise 1 M . Doppelpr . 1,50 M.
® . Weller Rösrath (Rhld .)
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An- und Abmkidksiimlllark
für den Fremdenverkehr

zu haben in der Expediton diese « Blatte«

packe.
Pack Dus emol fein an — Du hast gut

schwätze , erwiderte der Bauer mürrisch : Wenn
ich gewusst hält , daß die Partie so steht , dann
hält , ich ü erhiupt dem Qttetschemichel -abgewinkt
so abe . Hab ich gleich mit zwaa Händ zugegriff«
wie er wege der HeiralSgeschicht kumme i« — Du
waßes jo, ich Hab DirS jo erzählt un sei LuwiS
die alt Klutschbas Hot natürlich nix Schnell - ' ' ^
zu tun gehabt , wies im ganzen Ort hernmzu-
zutragen , daß es mit ihrm Fritz unserm Greiche
richtig werd . Wenns der Gemaanbalzer ( Gemein-
debalzer ausgeschellt hält , es wäre nit schnelle
uner die Leit komme.

Katholische Kirche.
21 . April . 1918.

Frühmesse V«7 Uhr , Hospitalkirche V«7 Uhr
Nonnenkirche l/, 8 . Uhr . Gymnasialgottesdienst
8 Uhr Hochamt 7«10 Uhr.

Nachiiättags 2  Uhr Andacht.
Evangelische Kirche.

21 . April . 1918
>/«10 Uhr Gottesdienst in Hadamar,
2 Uhr Christenlehre iu Hadamar

Die Hühner werden an ihre iPflicht
erinnert . In Velten an der Tegel — Krem¬
men -r Brhu hü der Magistrat einen besond «-en
Appell an die Ortshühner gerichtet. Die neuen
Eierkaiten tragen die Aufschrift : „Die Hühner
«erden an ihre Pflicht erinnert . "



Allgemeine Ortskrankenkasse
des Kreises Limburg.

Mit dem 1. April 1318 tritt für tote Mitglieder unserer Kasse die
obligatorische Kamilienv rsischerung gemäß§ 205 der Reichs-
versicherungSordnungins Leben. Nachstehend werden die wichtigsten Be¬
stimmungen der Kassensatzung über diese Versicherung bekannt gegeben
(der vollständige Wortlaut der Bestimmungen ist in Druck und kann dem¬
nächst von den Beteiligten auf Verlangen bei uns kostenlos bezogen werden.)

§ 30a.
An die mit den Mitgliedern ständig in häuslicher Gemeinschaft und

gemeinsamen Haushalt lebenden und nachweislich ganz oder überwiegend
-aus ihrem Arbeitsverdienste unterhaltenen wederversicherungspslichtignoch

freiwillig versicherten Familienmitglieder, und zwar «
a) Ehegatten, b) Kinder, einschließlich Stief-und Adoptivkinder bis

zum vollendeten 15. Lebensjahre,
e) Eltern und Schwiegereltern,
d) Geschwister bis zum vollendeten 15. Lebensjahre,
e) die anstelle der Ehefrau den Haushalt führende Tochter, Schwester

oder Schwägerin,
wird für die Dauer ihrer Krankheit, jedoch längstens für dreizehn Wo
chen gewährt.

1. Krankenpflege, bestehend in a) freier ärztlicher Behandlung durch
Kassenärzte, b) Versorgung mit Arznei, c) kleineren Heilmitteln bis
zum Höchstwerte von drei Mark.
Der Anspruch auf diese Leistungen erlischt zugleich mit dem Ver¬
luste der Mitgliederschaft de« Familienhauptes und mit dem Auf

hörender häuslichen Gemeinschaft.
2. Wochenhilfe an weder versicherungspflichtig noch freiwillig versicher

te Ehefrau der Kasienmilg' ieder und zwar.
a) ein einmaliger Beitrag zu den Kosten der Entbindung im Betrage

von 10 Mark, .
b) ;in Stillgeld in Höhe von 50 Ps. täglich einschließlich der Sonn

und Feiertage, solange sie nachweislich ihre Neugeborenen stillen
und längstens bis zum Ablauf der achten Woche nach der Nieder¬
kunft.

e) Sterbegeld beim Tode des weder versicherungspflichtig noch freiwil¬
lig versicherten Ehegatten oder des Kindes eines■Kassen Mitgliedes
und zwar für den Ehegatten in Höhe der Hälfte, für ein Kind im
Alter von 2 bis 15 Jahren in Höhe von einem Viertel und für
ein Kind unter 2 Jahren in Höhe von einem Achrel des für das

Mitglied in § 30 dieser Satzung festgesetzten Sterbegeldes.
8 31 Absatz3 und 4.

Der Anspruch auf die Mehrleistungend. h. auch auf Familienhilfe
entsteht erst nach einer Wartezeit von drei Monaten nach dem Beitritt.

8 53 a.
Zusatzbeiträge.

Von den Mitgliedern mit Familienangehörigen werden Zusatzbei¬
träge erhoben. Diese werden auf 10 Pfennig für jeder Arbeitstag fest¬
gesetzt.*)

Diese Kafscnmitglieder haben dies« Zusatzbeiträge selbst zu den in
8 48 bezeichneten Zahltagen einzuzahlen oder kostenlos einzusendcn. **)

Hierzu bemerken wir noch Folgendes.
Alle Mitglieder, ans die 8 30 a (siehe oben) zutrifft, unterstehen ohne

weiteres der Familienversicherung und sind zur Entrichtung der Zusatz-
beiträge verpflichtet. Die Zusatzbeiträge sind erstmalig bis spätestens
zum 10. Mai 1918 von ihnen unaufgefordert zu zahlen.

Nicht rechtzeitig eingehende Zusatzbeiträge unterliegen der zwangsweisen
Beitreibung wie die anderen KaffInbeiträge und sonstige öffentliche Ab¬
gaben (Steuern u. dergl.)

Die Zusatzberträge können auch nach Vereinbarung zwischen den Ver¬
sicherten und Arbeitgebern von Letzteren zusammen mit den anderen Kas-
frnbeiträgen allmonatlich entrichtet werden. Haftbar bleibt jedoch auch
dann der Versicherte.

Will ein erkranktes Familienmitglied den Arzt in Anspruch nehmen so
muß es diesem einen von der Kaffe oder deren Zahlstelle auszuhändigenden
Zuweisungsschein vorlegen, ohne diesen Schein kann es freie ärztliche
Behandlung nicht beanspruchen. Zur Ausfertigung des Zuweisungsschei¬
nes ist der Kasse von dem Antragenden entweder das Quittungsbuch über
die gezahlten Zusatzbeiträge oder ein vom Arbeitgeber ousgejtell'er ans
d«n Namen des Familienhauptes lautender Krankenschein des Ausweis
vorzulegen.

Jede weitere Auskunft wird an unseren Schaltern oder Zahlstellen
gern erteilt.

Für Krankheiten, die vor dem 1. April 1318 bereit« aufgetreten sind,
gelten vorstehende Bestimmungen nicht.

Limburg, den 25. März 1918'

Der Korstmd.
Anmerkungen. . L . . . .

*) Der Zusatzbeitrag von 10 Ps . ist von jedem  Kassemmiglred mit Fa¬
milie ohne Rücksicht aus die Kopfzahl der Familie zu entrichten.

**)  Der Anspruch auf Krankenpflege und Wochcnhilfe erlischt , wenn 2 Mo¬
natsbeiträge rückständig sind.
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Besohlen Sie Ihre Schuhe selbst?
(Von der Ers.- Sohl . Ges. Berlin geprüftu . zumHrndel zugelifsen.)

Bei vorzüglicher Haltbarkeit liefere ich ersrkassioes Kernsohlledcr Er¬
satz. Das Beste für naffes, kaltes Wetter. Ist vollständig wafferdichl
warm, elastisch wie Leder nnd läßt sich wie solcher nageln, nähen und
mit Eisenschonern beschl gen. 1 St . 50 mal 520 cm groß - 3—4Paar
Sohlen und Absätze Mk. 12.50 portofrei. Bei Nichtgefnllen Zurücknahme

Heinrich K«» ge Heidenau Dresden.

Um denjenigen Zeichnern auf die 8. Kriegsanleihe, die sof,h
ge Liefernng von Stücken wünschen, entgegen zu kommen, sind
bereit für den zu zeichnend«! Betrag Stücke der6. KriegSanlei
sofort abzugeben. Diese Stücke sind mit Zin«scheinen per 2.
nuar 1919 versehen, sodaß sich die Berschnung genau rote bei,
ner Zeichnung auf 8. Kriegsanleihe stellt. Die Bedingungen
6. und 8. Kriegsanleihe sind gleich.

Die Stücke sind bei sämtlichen Zandesbankstellen erhältlich
können auch durch alle Sammelstellen der Nassauiscyen Sparks
bezogen werden.

Der Betrag der aus diese Weise abgegebenen6. Kriegsanls
wird von uns auf die neue Kriegsanleihe für unsereR 'chnung
gezeichnet.

Direktion der Nass. Landesbanl

Kingt
Dienstags (Werktag) em-
behrliche getragene Kleider in
die Altkleiderstelle zu Limburg.

Der Kkkismssliniß.

AMMcher
zu haben in der Druckerei de» Hadamarer Anzeiger«

Wiikelm Höeter.

Trauer-Druclisachen
Trauerbriefe, i„ iw «.
Danksagungskarten,
Trauerbilder,

liefert in bester Ausführung , in kürzester Frist
jeder Zeit die

DruckereiJ. W. Hörter, Hadamar.

Am 20. April 1918 ist eine Bekanntmachung Nr. 1300 3. 1|
K R A. betreffend Bestandserhebung von Kaurschuk, Gummi und
lardbande erlassen wordn

Der Wo tlaut der Bekanntmachung ist in den Amtsblättern und dus
Anschlaa veröffentlicht worden.

Etellv Generalkommando 18 . Armeekorps'
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